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Drucksachen-Nr.: BV/077/2025/I-07

Einreicher: Der Oberbürgermeister

Verantwortlich für die Umsetzung: Referat Oberbürgermeister

 
Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung

Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters

nicht 
öffentlich

25.03.2025    
 

Haupt- und 
Personalausschuss

öffentlich
23.04.2025    

 

Stadtrat öffentlich 25.06.2025     

 
 
Titel:
Neuwahl von stimmberechtigten Mitgliedern sowie Stellvertretern des 
Jugendhilfeausschusses
 
Beschluss:
 

Der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau bestätigt:
 

1. Neuwahl von Andreas Mrosek als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied
des Jugendhilfeausschusses (für Jesus Rother).
 
 

Gesetzliche Grundlagen: § 71 (1) SGB VIII; § 4 KJHG LSA; § 5 
Satzung des Jugendamtes der Stadt Dessau-
Roßlau

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:  
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  

 
Relevanz mit Leitbild
 
Handlungsfeld  Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft [  ]  
Kultur, Freizeit und Sport [  ]  
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr [  ]  
Handel und Versorgung [  ]  
Landschaft und Umwelt [  ]  
Soziales Miteinander [  ]  

 
Vorlage ist nicht leitbildrelevant [ x ]
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Steuerrelevanz
 
Bedeutung  Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant [  ]  
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt [  ]  

 
Vorlage ist nicht steuerrelevant [ x ]

 
 
Relevanz für die BUGA
 
Bedeutung  Bemerkung
Vorlage ist BUGA-relevant [  ]  
Abstimmung mit Dezernat 1 erfolgt [  ]  

 
Vorlage ist nicht BUGA relevant [ x ]

 
 
 
 
 
 

Begründung: siehe Anlage 1
 
 
 
 
 
Dr. Robert Reck
Oberbürgermeister
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beschlossen im Stadtrat am:
 
 
 
Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender
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Anlage 1:
Mit Meldung der Fraktion AfD (Anlage 2) tritt Bernd Grassmann als 
stimmberechtigtes Mitglied aus dem Jugendhilfeausschuss zurück.
 
Auf Vorschlag der Fraktion ist entsprechend der Regelungen im § 4 Abs. 5 KJHG 
LSA ein neues stimmberechtigtes Mitglied zu wählen. 
 
Die Stellvertreter der Mitglieder werden personenbezogen festgelegt. Aus diesem 
Grund sind auch die Stellvertreter neu zu besetzen.
 
 
Anlage 2: Fraktionsmeldung
 




